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Kundmachung 
vom 25. Februar 2025 

der Beschlüsse Nr. 117/2024 bis 120/2024, 
122/2024 bis 124/2024, 126/2024, 127/2024, 

130/2024, 133/2024 bis 135/2024 und 138/2024 
bis 143/2024 des Gemeinsamen EWR-

Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 12. Juni 2024 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 13. Juni 2024 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995, 
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 1 bis 19 die 
Beschlüsse Nr. 117/2024 bis 120/2024, 122/2024 bis 124/2024, 126/2024, 
127/2024, 130/2024, 133/2024 bis 135/2024 und 138/2024 bis 143/2024 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 117/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2024/893 der Kommission vom 

22. März 2024 zur Genehmigung von thermisch behandeltem Knob-
lauchsaft als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der 
Produktart 19 gemäss der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates1 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird nach Nummer 
12zzzzzzzzzzl (Durchführungsbeschluss (EU) 2024/241 der Kommis-
sion) folgende Nummer eingefügt: 
"12zzzzzzzzzzm. 32024 R 0893: Durchführungsverordnung (EU) 

2024/893 der Kommission vom 22. März 2024 zur Ge-
nehmigung von thermisch behandeltem Knoblauchsaft 
als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidproduk-
ten der Produktart 19 gemäss der Verordnung (EU) 

 
1 ABl. L, 2024/893, 25.3.2024. 
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Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L, 2024/893, 25.3.2024)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2024/893 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.2 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
2 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 118/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/2657 der Kommission vom 

6. November 2023 zur Nichterneuerung der Genehmigung für den 
Wirkstoff Benthiavalicarb gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission3 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/2455 der Kommission vom 
7. November 2023 zur Nichterneuerung der Genehmigung für den 
Wirkstoff Metiram gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission4 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/2592 der Kommission vom 
21. November 2023 zur Änderung der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Laufzeit der Ge-
nehmigungen für die Wirkstoffe 1-Naphthylacetamid, 1-Naphthyles-
sigsäure, 2-Phenylphenol (einschliesslich seiner Salze, z. B. Natrium-
salz), 8-Hydroxychinolin, Amidosulfuron, Bifenox, Dicamba, Di-
fenoconazol, Diflufenican, Dimethachlor, Esfenvalerat, Etofenprox, 
Fenoxaprop-P, Fenpropidin, Fenpyrazamin, Fluazifop-P, Lenacil, 

 
3 ABl. L, 2023/2657, 23.11.2023. 
4 ABl. L, 2023/2455, 8.11.2023. 
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Napropamid, Nicosulfuron, Paraffinöle, Paraffinöl, Penconazol, Pic-
loram, Prohexadion, Spiroxamin, Schwefel, Tetraconazol und Triallat5 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

4. Die Durchführungsverordnung (EU) 2024/20 der Kommission vom 
12. Dezember 2023 zur Nichterneuerung der Genehmigung für den 
Wirkstoff S-Metolachlor gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission6 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

5. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 13a (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 

der Kommission) werden folgende Gedankenstriche angefügt: 
"- 32023 R 2657: Durchführungsverordnung (EU) 2023/2657 der 

Kommission vom 6. November 2023 (ABl. L, 2023/2657, 23.11.2023) 
- 32023 R 2455: Durchführungsverordnung (EU) 2023/2455 der 

Kommission vom 7. November 2023 (ABl. L, 2023/2455, 8.11.2023) 
- 32023 R 2592: Durchführungsverordnung (EU) 2023/2592 der 

Kommission vom 21. November 2023 (ABl. L, 2023/2592, 22.11.2023) 
- 32024 R 0020: Durchführungsverordnung (EU) 2024/20 der Kom-

mission vom 12. Dezember 2023 (ABl. L, 2024/20, 3.1.2024)" 
2. Nach Nummer 13zzzzzzzzzzzzzz (Durchführungsverordnung (EU) 

2023/1756 der Kommission) werden folgende Nummern eingefügt: 
"13zzzzzzzzzzzzzza. 32023 R 2657: Durchführungsverordnung (EU) 

2023/2657 der Kommission vom 6. November 
2023 zur Nichterneuerung der Genehmigung 
für den Wirkstoff Benthiavalicarb gemäss der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates und zur Ände-
rung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
540/2011 der Kommission (ABl. L, 2023/2657, 
23.11.2023) 

 
5 ABl. L, 2023/2592, 22.11.2023. 
6 ABl. L, 2024/20, 3.1.2024. 
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13zzzzzzzzzzzzzzb. 32023 R 2455: Durchführungsverordnung 
(EU) 2023/2455 der Kommission vom 7. No-
vember 2023 zur Nichterneuerung der Geneh-
migung für den Wirkstoff Metiram gemäss der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates und zur Ände-
rung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
540/2011 der Kommission (ABl. L, 2023/2455, 
8.11.2023) 

13zzzzzzzzzzzzzzc. 32024 R 0020: Durchführungsverordnung 
(EU) 2024/20 der Kommission vom 12. De-
zember 2023 zur Nichterneuerung der Geneh-
migung für den Wirkstoff S-Metolachlor ge-
mäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und 
zur Änderung der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L, 
2024/20, 3.1.2024)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2023/2657, (EU) 
2023/2455, (EU) 2023/2592 und (EU) 2024/20 in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.7 

 
7 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 119/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2024/425 der Kommission vom 

2. Februar 2024 zur Nichtgenehmigung des Wirkstoffs Asulam-Nat-
rium gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates8 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird nach Nummer 
13zzzzzzzzzzzzzzc (Durchführungsverordnung (EU) 2024/20 der Kom-
mission) folgende Nummer eingefügt: 
"13zzzzzzzzzzzzzzd. 32024 R 0425: Durchführungsverordnung (EU) 

2024/425 der Kommission vom 2. Februar 2024 zur 
Nichtgenehmigung des Wirkstoffs Asulam-Nat-
rium gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L, 
2024/425, 5.2.2024)" 

 
8 ABl. L, 2024/425, 5.2.2024. 



9 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2024/425 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.9 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
9 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 120/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2024/237 der Kommission vom 

15. Januar 2024 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der Referenznummern 
Europäischer Bewertungsdokumente für die dreischichtige Polyethy-
len-basierte Beschichtung für den Korrosionsschutz von Stahlrohren 
und andere Bauprodukte10 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXI des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 1zzp (Durchführungsbeschluss (EU) 2019/450 der Kommission) fol-
gender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32024 D 0237: Durchführungsbeschluss (EU) 2024/237 der Kommis-

sion vom 15. Januar 2024 (ABl. L, 2024/237, 17.1.2024)" 

 
10 ABl. L, 2024/237, 17.1.2024. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/237 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.11 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
11 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



12 

Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 122/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/2713 der Kommission vom 

5. Dezember 2023 zur Benennung von Referenzlaboratorien der Euro-
päischen Union im Bereich der In-vitro-Diagnostika12 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXX des EWR-Abkommens wird nach Num-
mer 12c (Durchführungsverordnung (EU) 2022/945 der Kommission) fol-
gende Nummer eingefügt: 
"12d. 32023 R 2713: Durchführungsverordnung (EU) 2023/2713 der 

Kommission vom 5. Dezember 2023 zur Benennung von Referenz-
laboratorien der Europäischen Union im Bereich der In-vitro-Di-
agnostika (ABl. L, 2023/2713, 6.12.2023)" 

 
12 ABl. L, 2023/2713, 6.12.2023. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2023/2713 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.13 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
13 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 123/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang VII (Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen) des EWR-

Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Delegierte Beschluss (EU) 2023/2383 der Kommission vom 23. Mai 

2023 zur Änderung und Berichtigung der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich von Ausbildungs-
nachweisen und den Titeln von Ausbildungsgängen14 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang VII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang VII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 1 (Richt-
linie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 
"- 32023 D 2383: Delegierter Beschluss (EU) 2023/2383 der Kommission 

vom 23. Mai 2023 zur Änderung und Berichtigung der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
von Ausbildungsnachweisen und den Titeln von Ausbildungsgängen 
(ABl. L, 2023/2383, 9.10.2023)" 

 
14 ABl. L, 2023/2383, 9.10.2023. 



15 

Art. 2 

Der Wortlaut des Delegierten Beschlusses (EU) 2023/2383 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.15 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
15 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 124/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2024/1289 der Kommission vom 

13. Mai 2024 zur Festlegung technischer Informationen für die Berech-
nung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigen-
mitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 2024 bis 29. Juni 
2024 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versiche-
rungs- und der Rückversicherungstätigkeit16 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1zzc 
(Durchführungsverordnung (EU) 2024/456 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"1zzd. 32024 R 1289: Durchführungsverordnung (EU) 2024/1289 der 

Kommission vom 13. Mai 2024 zur Festlegung technischer Infor-
mationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rück-

 
16 ABl. L, 2024/1289, 14.5.2024. 
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stellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 
31. März 2024 bis 29. Juni 2024 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Auf-
nahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversiche-
rungstätigkeit (ABl. L, 2024/1289, 14.5.2024)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2024/1289 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.17 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
17 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 126/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2024/911 der Kommission vom 

15. Dezember 2023 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulie-
rungsstandards zur Festlegung der Angaben, die zu den grenzüber-
schreitenden Tätigkeiten von Verwaltungsgesellschaften und Organis-
men für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zu übermit-
teln sind18, ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 30h (Durch-
führungsverordnung (EU) 2016/1212 der Kommission) folgende Num-
mer eingefügt: 
"30i. 32024 R 0911: Delegierte Verordnung (EU) 2024/911 der Kommission 

vom 15. Dezember 2023 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/65/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regu-
lierungsstandards zur Festlegung der Angaben, die zu den grenz-

 
18 ABl. L, 2024/911, 25.3.2024. 
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überschreitenden Tätigkeiten von Verwaltungsgesellschaften und 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zu 
übermitteln sind (ABl. L, 2024/911, 25.3.2024)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2024/911 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.19 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
19 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



20 

Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 127/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2024/912 der Kommission vom 

15. Dezember 2023 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulie-
rungsstandards zur Festlegung der Angaben, die zu den grenzüber-
schreitenden Tätigkeiten von Verwaltern alternativer Investmentfonds 
(AIFM) zu übermitteln sind20, ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 31bbe (De-
legierte Verordnung (EU) 2015/514 der Kommission) folgende Nummer 
eingefügt: 
"31bbf. 32024 R 0912: Delegierte Verordnung (EU) 2024/912 der Kom-

mission vom 15. Dezember 2023 zur Ergänzung der Richtlinie 
2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Angaben, 

 
20 ABl. L, 2024/912, 25.3.2024. 
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die zu den grenzüberschreitenden Tätigkeiten von Verwaltern 
alternativer Investmentfonds (AIFM) zu übermitteln sind (ABl. L, 
2024/912, 25.3.2024)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2024/912 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.21 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
21 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 130/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2024/818 der Kommission vom 

28. November 2023 zur Änderung der in der Delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 153/2013 festgelegten technischen Regulierungsstandards 
durch Verlängerung der befristeten Sofortmassnahmen in Bezug auf 
die Anforderungen an Sicherheiten zentraler Gegenparteien22 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 31bcj (De-
legierte Verordnung (EU) Nr. 153/2013 der Kommission) folgender Ge-
dankenstrich angefügt: 
"- 32024 R 0818: Delegierte Verordnung (EU) 2024/818 der Kommission 

vom 28. November 2023 (ABl. L, 2024/818, 6.3.2024)" 

 
22 ABl. L, 2024/818, 6.3.2024. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2024/818 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.23 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
23 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 11 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 133/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Richtlinie (EU) 2022/1999 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 19. Oktober 2022 über einheitliche Verfahren für die Kon-
trolle von Gefahrguttransporten auf der Strasse (kodifizierter Text)24 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Richtlinie 95/50/EG des Rates25, die in das EWR-Abkommen auf-
genommen wurde, wird mit der Richtlinie (EU) 2022/1999 aufgeho-
ben und ist daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

3. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 
17d (Richtlinie 95/50/EG des Rates) folgende Fassung: 
"32022 L 1999: Richtlinie (EU) 2022/1999 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einheitliche Verfahren für die 
Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der Strasse (kodifizierter Text) 
(ABl. L 274 vom 24.10.2022, S. 1)" 

 
24 ABl. L 274 vom 24.10.2022, S. 1. 
25 ABl. L 249 vom 17.10.1995, S. 35. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie (EU) 2022/1999 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.26 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
26 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 12 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 134/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2024/327 der Kommission vom 

19. Januar 2024 zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/429 der Kommission zur Festlegung der Modalitäten für die An-
lastung der Kosten von Lärmauswirkungen27 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/429 der Kommission28, die 
in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit der Durch-
führungsverordnung (EU) 2024/327 aufgehoben und ist daher aus dem 
EWR-Abkommen zu streichen. 

3. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird der Text von Nummer 
37ak (Durchführungsverordnung (EU) 2015/429 der Kommission) gestri-
chen. 

 
27 ABl. L, 2024/327, 22.1.2024. 
28 ABl. L 70 vom 14.3.2015, S. 36. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2024/327 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.29 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
29 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 13 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 135/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/1693 der Kommission vom 

10. August 2023 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/773 der Kommission über die technische Spezifikation für die In-
teroperabilität des Teilsystems "Verkehrsbetrieb und Verkehrssteue-
rung" des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union30 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 37pd 
(Durchführungsverordnung (EU) 2019/773 der Kommission) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 
"- 32023 R 1693: Durchführungsverordnung (EU) 2023/1693 der Kom-

mission vom 10. August 2023 (ABl. L 222 vom 8.9.2023, S. 1)" 

 
30 ABl. L 222 vom 8.9.2023, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1693 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.31 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
31 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



30 

Anhang 14 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 138/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/2691 der Kommission vom 

29. November 2023 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 
hinsichtlich der Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der 
Union eine Betriebsuntersagung ergangen ist oder deren Betrieb in der 
Union Beschränkungen unterliegt32, ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66zab 
(Verordnung (EG) Nr. 474/2006 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32023 R 2691: Durchführungsverordnung (EU) 2023/2691 der Kom-

mission vom 29. November 2023 (ABl. L, 2023/2691, 30.11.2023)" 

 
32 ABl. L, 2023/2691, 30.11.2023. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2023/2691 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.33 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
33 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 15 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 139/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Beschluss (EU) 2023/2463 der Kommission vom 3. November 2023 

über die Veröffentlichung des Nutzerhandbuchs mit den Schritten, die 
zur Teilnahme am EU-System für Umweltmanagement und Umwelt-
betriebsprüfung (EMAS) gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates erforderlich sind34, ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Der Beschluss 2013/131/EU der Kommission35, der in das EWR-Ab-
kommen aufgenommen wurde, wird mit dem Beschluss (EU) 2023/2463 
aufgehoben und ist daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

3. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 
1eae (Beschluss 2013/131/EU der Kommission) folgende Fassung: 
"32023 D 2463: Beschluss (EU) 2023/2463 der Kommission vom 3. No-
vember 2023 über die Veröffentlichung des Nutzerhandbuchs mit den 
Schritten, die zur Teilnahme am EU-System für Umweltmanagement und 

 
34 ABl. L, 2023/2463, 10.11.2023. 
35 ABl. L 76 vom 19.3.2013, S. 1. 
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Umweltbetriebsprüfung (EMAS) gemäss der Verordnung (EG) Nr. 
1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates erforderlich sind 
(ABl. L, 2023/2463, 10.11.2023)" 

Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses (EU) 2023/2463 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.36 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
36 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 16 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 140/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2024/622 der Kommission vom 

22. Februar 2024 über die Liste von Staaten, bei denen davon ausge-
gangen wird, dass sie für die Zwecke der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates CORSIA in Bezug auf Emis-
sionen im Jahr 2023 anwenden37 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 21alt (Be-
schluss (EU) 2023/2440 der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"21alu. 32024 R 0622: Durchführungsverordnung (EU) 2024/622 der 

Kommission vom 22. Februar 2024 über die Liste von Staaten, 
bei denen davon ausgegangen wird, dass sie für die Zwecke der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes CORSIA in Bezug auf Emissionen im Jahr 2023 anwenden 
(ABl. L, 2024/622, 23.2.2024)" 

 
37 ABl. L, 2024/622, 23.2.2024. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2024/622 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.38 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
38 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 17 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 141/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2849 der Kommission vom 

12. Oktober 2023 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2015/757 des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Vorschriften 
für die Meldung der aggregierten Emissionsdaten auf Unternehmens-
ebene39 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/2449 der Kommission vom 
6. November 2023 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 
(EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug 
auf Vorlagen für Monitoringkonzepte, Emissionsberichte, anteilige 
Emissionsberichte, Konformitätsbescheinigungen und Berichte auf 
Unternehmensebene sowie zur Aufhebung der Durchführungsverord-
nung (EU) 2016/1927 der Kommission40 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

3. Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1927 der Kommission41, 
die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit der Durch-
führungsverordnung (EU) 2023/2449 aufgehoben und ist daher aus 
dem EWR-Abkommen zu streichen. 

4. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
39 ABl. L, 2023/2849, 15.12.2023. 
40 ABl. L, 2023/2449, 7.11.2023. 
41 ABl. L 299 vom 5.11.2016, S. 1. 



37 

Art. 1 

Anhang XX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Der Text von Nummer 21awb (Durchführungsverordnung (EU) 

2016/1927 der Kommission) erhält folgende Fassung: 
"32023 R 2449: Durchführungsverordnung (EU) 2023/2449 der Kom-
mission vom 6. November 2023 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes in Bezug auf Vorlagen für Monitoringkonzepte, Emissionsberichte, 
anteilige Emissionsberichte, Konformitätsbescheinigungen und Be-
richte auf Unternehmensebene sowie zur Aufhebung der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2016/1927 der Kommission (ABl. L, 2023/2449, 
7.11.2023)" 

2. Nach Nummer 21awc (Durchführungsverordnung (EU) 2016/1928 
der Kommission) wird folgende Nummer eingefügt: 
"21awd. 32023 R 2849: Delegierte Verordnung (EU) 2023/2849 der 

Kommission vom 12. Oktober 2023 zur Ergänzung der Ver-
ordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und 
des Rates in Bezug auf die Vorschriften für die Meldung der 
aggregierten Emissionsdaten auf Unternehmensebene (ABl. L, 
2023/2849, 15.12.2023)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2023/2849 und der 
Durchführungsverordnung (EU) 2023/2449 in isländischer und norwegi-
scher Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen 
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.42 

 
42 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 



39 

Anhang 18 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 142/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Delegierte Beschluss (EU) 2023/2581 der Kommission vom 12. Sep-

tember 2023 zur Berichtigung bestimmter Sprachfassungen der Ent-
scheidung 2000/532/EG43 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 32aa (Ent-
scheidung 2000/532/EG der Kommission) folgender Gedankenstrich an-
gefügt: 
"- 32023 D 2581: Delegierter Beschluss (EU) 2023/2581 der Kommission 

vom 12. September 2023 (ABl. L, 2023/2581, 16.11.2023)" 

Art. 2 

Der Wortlaut des Delegierten Beschlusses (EU) 2023/2581 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

 
43 ABl. L, 2023/2581, 16.11.2023. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.44 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
44 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 19 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 143/2024 

vom 12. Juni 2024 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2023/2726 der Kommission vom 

6. Dezember 2023 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2016/2323 zur Aufstellung der europäischen Liste von Abwrackein-
richtungen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über das Recycling von Schiffen45 ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 32fhd 
(Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2323 der Kommission) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 
"- 32023 D 2726: Durchführungsbeschluss (EU) 2023/2726 der Kommis-

sion vom 6. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2726, 7.12.2023)" 

 
45 ABl. L, 2023/2726, 7.12.2023. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2023/2726 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 13. Juni 2024 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen.46 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juni 2024. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
46 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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